
 

 

Jobcenter Gera 

Reichsstr. 15 

07545 Gera  

 Name:  

Vorname:  

BG-Nr.: 09402//00 

  

Begründung zum Umzug 

Antrag auf Zusicherung zur Berücksichtigung der Aufwendungen für die neue Unterkunft 

Vor Abschluss eines Vertrages über die neue Unterkunft soll die leistungsberechtigte Person die Zusicherung für die neue Unterkunft zur Berück-

sichtigung der Aufwendungen für die neue Unterkunft einholen (§22 Abs. 4 S.1 SGBII). 

Ich bin unter 25 Jahre alt?       O JA                                    O NEIN 

Handelt es sich um den erstmaligen Auszug aus dem Elternhaus?           O JA                             O NEIN 

Folgende Personen werden mit mir in die neue Unterkunft ziehen: 

Name Vorname Geburtsdatum derzeitige Anschrift Verwandtschaftsverhältnis/ 

Bekanntschaftsverhältnis 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Sofern Sie einen Aufenthaltstitel oder eine Fiktionsbescheinigung besitzen, reichen Sie diese bitte zusammen mit dem dazu-

gehörigen Zusatzblatt in Kopie ein. 

Ich beabsichtige, aus folgenden Gründen umzuziehen: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Ich beabsichtige voraussichtlich zum ______________________ in folgende Wohnung einzuziehen: 

Anschrift:  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Diesem Antrag ist nachfolgendes Wohnungsangebot/Exposé beigefügt, welches die Wohnungsgröße, die Kosten für Grund-

miete, (kalte) Betriebskosten und Heizkosten separat ausweist. 

Ab 01.01.2024 kann ein Zuschlag zu den angemessenen Unterkunftskosten für Wohnungen gewährt, die einen niedrigen 

Energiebedarf haben (Klimabonus). Damit wird es leistungsberechtigten Personen ermöglicht, energetisch sanierten Wohn-

raum anzumieten. Dies gilt für Wohnungen mit einem Energieverbrauch von unter 84 Kilowattstunden je Quadratmeter im 

Jahr. Fragen Sie dazu bei Ihrem Vermieter nach dem Energieausweis und legen Sie diesen zur Berücksichtigung der Gewäh-

rung eines möglichen Klimabonus zusammen mit dem Wohnungsangebot/Exposé im Jobcenter vor, sofern die Angaben nicht 

aus dem Mietangebot hervorgehen.  

 

Bitte beachten Sie, dass eine Zusicherung für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten vor Abschluss des Mietvertrages 

gesondert zu beantragen ist. 

 

_____________________________________________________________________ 

Datum                                                       Unterschrift 


